
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  
 

 
IV-0034/2010 

öffentlich 
 
Amt: Hauptamt/Finanzen  Datum: 01.04.2010 
Bearbeiter: Rossow  Aktenzeichen: 20.2100 
 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 
Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Finanzausschuss 13.04.2010        

Hauptausschuss 15.04.2010        

Gemeinderat 22.04.2010        

 
 
vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 
 
Mitzeichnung der Ämter: 
Hauptamt / Finanzen 
(HA/FIN) 

Bau- und Serviceamt 
(BS) 

Unternehmerbüro (UB) Eigenbetriebe (EB) 

 
 
Gegenstand der Vorlage: 
Haushaltsplan 2010 / Haushaltssicherungsmaßnahmen - Erarbeitung einer Satzung zur 
Umlage der Beiträge an den Unterhaltungsverband "Untere Ohre" 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
 
Aufgrund sinkender Erträge aus der Gewerbesteuer konnte der Haushaltsausgleich für das 
Haushaltsjahr 2010 sowie des Finanzplanzeitraumes bis 2013 nur durch verschiedene 
Maßnahmen zur Haushaltssicherung erzielt werden. Mit Beschlussfassung des Haushaltes 
für das Jahr 2010 durch den Gemeinderat wurde bereits ein Teil der Maßnahmen wie 
Erhöhung der Hundesteuer und des Hebesatzes der Grundsteuer B umgesetzt und 
ergebniswirksam im Haushalt eingeplant.  
 
Weitere Maßnahmen zur Haushaltssicherung wurden im Vorbericht aufgenommen. Die 
Umsetzung erfordert eine weitergehende Beratung und Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat.  
Hierzu gehört auch die Umlage der Beiträge der Gemeinde Barleben an den 
Unterhaltungsverband Untere Ohre für die Unterhaltungskosten der Gewässer Zweiter 
Ordnung. Die Umsetzung dieser Maßnahme wird in der Anlage erläutert.  
 
 
Rechtsgrundlage 
 
GO, Wassergesetz LSA 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
70,00 

 
 
 
 
Anlagen 
 
Umlage der Beiträge an den Unterhaltungsverband „Untere Ohre“ 
 
 


